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Arbeitsrecht Lohnvertrag 

 
Betrifft:  

Erhöhung der KV-Löhne 2026 für Arbeiter im Bereich der Erzeugung von  

Fischmarinaden, Fischkonserven, Gabelbissen, Sandwiches und sonstigen Arten der  

Feinkosterzeugung  

Kurzinfo: Neuer Lohnvertrag ab 1. Mai 2026 mit einem Mindestlohn von € 1.927,54 

 
Der Lohnvertrag im Bereich der Erzeugung von Fischmarinaden, Fischkonserven, Gabelbissen, 
Sandwiches und sonstigen Arten der Feinkosterzeugung konnte nach intensiven Verhandlungen 
am 28. April 2026 in der ersten Verhandlungsrunde abgeschlossen werden: 
 
• KV-Löhne: Erhöhung der Lohnkategorien 1 bis 7 um 55,00 Euro. Das  
 entspricht einer durchschnittlichen Erhöhung von 2,74 % 
• Neuer Mindestlohn: € 1.927,54 
• DAZ: Erhöhung um 3,0 % 
• Lehrlingseinkommen: Erhöhung des Lehrlingseinkommens in 1. Lehrjahr auf 

 € 1.000,00 bzw. im 2., 3. und 4. Lehrjahr um 3,1 % 
 
Die Gewerkschaft hat heute die Freigabe zu den neuen Lohnsätzen erteilt. Die Bundesinnung 
übermittelt daher in der Beilage den mit 1. Mai 2026 in Kraft tretenden Lohnvertrag und ersucht 
die betroffenen Landesinnungen, die Mitgliedsbetriebe zu informieren. 
 
 
 
Gültig ab/Status:  Beilagen: B1 – Lohnvertrag 
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